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Änderung der Verordnung über die Bemessung des höchstzulässi-
gen Pachtzinszuschlags für Sömmerungsbetriebe

Der [Autor]

(Erlassen vom Landrat am .....)

I.

GS IX D/3/1, Verordnung über die Bemessung des höchstzulässigen Pachtzins-
zuschlags für Sömmerungsbetriebe (Pachtzins-Verordnung) vom 24. Juni 2015 
(Stand 1. Januar 2015), wird wie folgt geändert:

Art.  2
Höhe des Zuschlags bei Anwendung der Schätzungsanleitung 2004

Art.  2
Höhe des Zuschlags bei Anwendung der Schätzungsanleitung 2004

1 Liegt der Berechnung des Pachtzinses die Schätzungsanleitung 2004 zugrun-
de, beträgt der Zuschlag je Normalstoss höchstens:

a. 30 Franken für Schafe;

b. 90 Franken für Milchkühe, -schafe und -ziegen;

c. 65 Franken für die übrigen Tiere.

1a Liegt der Berechnung des Pachtzinses die Schätzungsanleitung 2018 zugrun-
de, beträgt der Zuschlag je Normalstoss höchstens:

a. 25 Franken für Schafe;

b. 75 Franken für Milchkühe, -schafe und -ziegen;

c. 52.50 Franken für die übrigen Tiere.
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2 Der Zuschlag ist in dem Masse zu reduzieren, wie der Alpeigentümer beispiels-
weise durch  Pächterinvestitionen, Baurechte oder die nur teilweise Verpachtung 
des Betriebes entlastet wird.

3 Entlastungen in Bezug auf die Erschliessung reduzieren den Zuschlag um 30 
bis 50 Prozent. Betreffen die Entlastungen die Gebäulichkeiten, beträgt die Kür-
zung 20 bis 40 Prozent, betreffen sie die Weide, beträgt diese 10 bis 30 Prozent.

4 Basiert die Pachtzinsberechnung auf einer älteren Anleitung, beträgt der Zu-
schlag 75 Franken je Stoss Grossvieh (RGVE).

Art.  3
Höhe des Zuschlags bei Anwendung einer älteren Anleitung

Art.  3 Aufgehoben.

1 Basiert die Pachtzinsberechnung auf einer älteren Anleitung, beträgt der Zu-
schlag 75 Franken je Stoss Grossvieh (in RGVE).

II.

     Keine anderen Erlasse geändert.

III.

     Keine anderen Erlasse aufgehoben.

IV.

     Diese Änderungen treten am 1. Oktober 2018 in Kraft.

[Ort]

[Behörde]


